
TOP 21: Sicherstellung der Kinderbetreuung 

in der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden

Kindergartenbedarfsplan LK Vechta (März 2018)

Fazit für Gemeinde Neuenkirchen-Vörden:

 Kurzfristiger Fehlbedarf (2021): 28 Plätze, davon:

 Krippenbereich: 18 Plätze 

 Regelbereich: 10 Plätze

 Mittelfristiger Fehlbedarf (2023): 55 Plätze, davon:

 Krippenbereich: 27 Plätze

 Regelbereich: 28 Plätze



Stand der Kinderbetreuung zum 

01.01.2018

Name Anzahl RG Anzahl KG Anzahl kl. RG

Regenbogen, 

Neuenkirchen

4 1

Sonnenland, 

Neuenkirchen

3 1

St. Paulus, 

Vörden

3 + 1 aü 0

St. Elisabeth,

Vörden

2 2 1

Gesamt 12 + 1 aü 4 1

GTPS 2



Ausbaumaßnahmen

Kinderbetreuungsplätze in

Neuenkirchen-Vörden

Maßnahmen im OT Neuenkirchen

1. Anbau einer Regelgruppe am Kindergarten 

Sonnenland zum 01.01.2019

2. Ausbau des Dachgeschosses im Kindergarten 

Regenbogen zur Einrichtung einer 

Regelgruppe und Umbau einer 2. 

Krippengruppe am Kindergarten Regenbogen 

zum 01.01.2020

3. Anbau einer 2. Krippengruppe am 

Kindergarten Sonnenland zum 31.12.2020

4. Betriebsaufnahme der Großtagespflegestelle 

Vita Strolche zum 01.03.2018

Maßnahmen im OT Vörden

1. Umwandlung der altersübergreifenden 

Gruppe in eine Krippengruppe im

Kindergarten St. Paulus zum 01.08.2018

2. Einrichtung einer zusätzlichen kleinen 

Regelgruppe im Kindergarten St. Paulus zum 

01.08.2018

3. Betriebsaufnahme der Großtagespflegestelle 

Kuckucksnest zum 15.08.2019



Stand zum 01.01.2020

Name Anzahl RG Anzahl KG Anzahl kl. RG

Regenbogen, 

Neuenkirchen

4 1 + 1

Sonnenland, 

Neuenkirchen

3 + 1 1

St. Paulus, 

Vörden

3 – 1 aü 0 + 1 + 1

St. Elisabeth,

Vörden

2 2 1

Gesamt 12 4 + 2 1 + 1

GTPS 2 + 2

Zusätzliche Plätze 10 KG: 25

GTPS: 20 

10

Prognose Kinder-

gartenbedarfsplan

2021: 10

2023: 28

2021: 18

2023: 27



Kindertagesstätten Genehmigte 

Krippenplätze

Anmeldstand 

10.02.2020
Freie 

Plätze

Fehlende 

Plätze

Sonnenland 15 17 - 2

Regenbogen 30 27 3 -

Zwischensumme

im Einzugsgebiet

Neuenkirchen:

45 44 1 -

St. Elisabeth 29 35 - 6

St. Paulus 15 13 2 -

Zwischensumme im 

Einzugsgebiet 

Vörden:

44 48 - 4

Gesamtzahlen: 89 92 - 3

Gesamtübersicht der Anmeldezahlen bei den Krippenplätzen für die
0 – 3 jährigen Kinder in den Kindertagesstätten zum 01.08.2020

Stand 09.03.2020



Gesamtübersicht der Anmeldezahlen bei den Regelplätzen für die

3 – 6 jährigen Kinder in den Kindertagesstätten zum 01.08.2020 

Stand 09.03.2020

Kindertagesstätten Genehmigte 

Regelplätze

Anmeldestand 

am 10.02.2020
Freie 

Plätze

Fehlende 

Plätze

Sonnenland 93 100 - 7

Regenbogen 93 96 - 3

Zwischensumme

im Einzugsgebiet

Neuenkirchen:

186 196 - 10

St. Elisabeth 53 67 - 14

St. Paulus 71 66 5 -

Zwischensumme im 

Einzugsgebiet Vörden:

124 133 9

Gesamtzahlen: 310 329 - 19



TOP 21: Sicherstellung der Kinderbetreuung 

in der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden

Bisherige Gedankengänge:

 Mittelfristige Planung einer neuen KiTa-Einrichtung (Zeitraum ca. 5 Jahre)

 Deckung des zwischenzeitlichen Bedarfs durch eine entsprechende  
Übergangslösung

Erkenntnisse der letzten Monate:

 Geburtsjahrgänge sind deutlich stärker geworden (dreistellig in den letzten drei 
Jahrgängen)

 Flexible Einschulung wird von Eltern umfangreich genutzt, viele Kinder verbleiben 
in KiTa

Fazit: Neue KiTa wird schon kurzfristig benötigt, Übergangslösung bis zur 
Fertigstellung wird dennoch benötigt



TOP 21: Sicherstellung der Kinderbetreuung 

in der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden

Fazit: Neue KiTa wird schon kurzfristig benötigt, Übergangslösung bis zur 

Fertigstellung wird dennoch benötigt

Parallele Planung erforderlich:

1. Für Übergangslösung (Art und Weise,Umfang,  Standort, Trägerschaft)

2. Für neue KiTa (Standort, Bauart, Umfang)



TOP 21: Sicherstellung der Kinderbetreuung 

in der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden
Kriterium Module Bauweise Nutzung 

Container

Nutzung 

Christophorus

Finanzielle 

Aspekte

Grundsätzliche

Verfügbarkeit

Schnelle 

Umsetzbarkeit

Möglichkeit

externer 

Trägerschaft

Besonderer 

pädagogischer 

Ansatz

Akzeptanz in 

Bevölkerung



TOP 21: Sicherstellung der Kinderbetreuung 

in der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden

Weitere Möglichkeiten zur vorübergehenden Sicherstellung des Platzbedarfs:

 Angebot der kath. KG auf Umwandlung der kl. Regelgruppen in Regelgruppen  

( + 12 Plätze) 

 KiTa St. Paulus 10 + 7 Plätze = 17 Plätze

 KiTa St. Elisabeth 10 + 5 Plätze = 15 Plätze

 Wiedereinrichtung einer Regelgruppe in der KiTa Sonnenland        (17 Plätze)
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in der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden

Vorschlag der Verwaltung für eine optimale und flexible Gestaltung der 

Übergangslösung:

Zum 01.08.2020:

 12 zusätzliche Plätze in den KiTas St. Paulus und St. Elisabeth

 17 zusätzliche Plätze in der KiTa Sonnenland

In der zweiten Jahreshälfte 2020:

 36 Plätze durch Nutzung von Räumen in der Seniorenresidenz Christophorus
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in der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden

Zusätzliche Betriebskosten durch Übergangslösungen:

 Ca. 130.000 Euro/Jahr für die Lösung  in KiTas St. Paulus und St. Elisabeth

 Ca. 100.000 Euro/Jahr für die Lösung in der KiTa Sonnenland

 Ca. 200.000 Euro/Jahr + Mietkosten für die Lösung in der Seniorenresidenz 

Christophorus

 Mittel müssen im Nachtragshaushalt (ca. 150.000 Euro) zur Verfügung gestellt 

werden
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in der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden

Standort für eine neue KiTa-Einrichtung:

Ideale Voraussetzung:

 Optimale Abdeckung des Gemeindegebietes in Zusammenhang mit den 

bestehenden Einrichtungen

 Verkehrlich gut zu erreichender Standort

 Ausreichende Grundstücksfläche für Gebäude, Außenbereich und Stellplätze 

(ca. 4.000 qm)

 Verschiedene Standorte wurden identifiziert
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Wie geht es in der Standortfrage weiter?

 Erste Gespräche mit einigen der Grundstückseigentümern wurden schon 

geführt, weitere waren terminiert, mussten verschoben werden

 Teilweise müssen Interessen von mehreren Grundstückseigentümern 

zusammengeführt werden

 Ziel ist es, möglichst schnell Klarheit über die Verfügbarkeit des Grundstücks 

zu bekommen

 Erst nach Klärung durch GKV o.ä. kann Bauleitplanung beginnen
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in der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden

Zeitschiene

1. Standortentscheidung (Verfügbarkeit von Grundstücken)

2. Mittelbereitstellung in Haushalt

3. Bauleitplanung muss erfolgen

4. Planung der Einrichtung muss erfolgen (teilweise parallel zu 3.)

5. Einrichtung muss gebaut werden

Zeitdauer der Übergangslösung kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht genau 
vorhergesagt werden, konkrete Vorhersage ist erst nach Sicherung des Standortes 
möglich


